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Betreff 

Herstellung eines Spielplatzes im Neubaugebiet Tappenhof zwischen 
Hellenstraße und Theo-Kleppe-Weg in Bottrop-Kirchhellen 
hier: Vorstellung der Entwurfsunterlagen "Spielplatz Tappenhof" 
 
Beschlussvorschlag 

Die Herstellung eines Spielplatzes im Neubaugebiet Tappenhof, 
altersgruppenübergreifend (1-14 Jahre), wird auf der Grundlage folgender 
Finanzierung beschlossen 

 

 
Finanzielle Auswirkungen 

 
Finanzielle Auswirkungen: ja 
Haushalt im Jahr: 2019 
Produkt und Sachkonto: 130101 
PSP Element: 78310012 7.000385.700 
 78311003 7 000385.780 
Art der Ausgabe: investiv 
Bedarf: 216.000,00 € 
Haushaltsansatz: 216.000,00 € 
zusätzliche Einnahmen:  
einmalige Belastung: 216.000,00 € 
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Problembeschreibung / Begründung  

Bei dem Vorhaben „Spielplatz Tappenhof“ handelt es sich um die Neuanlage eines Spielplatzes im 
Neubaugebiet Tappenhof in Bottrop-Kirchhellen. Die zur Verfügung stehende Grünfläche stellt sich 
als dreieckige Freifläche da. Im Norden grenzen an die Freifläche die Garagen der 
Mehrfamilienhausbebauung am Tappenhof, an der Ostseite die Gartengrundstücke der 
Einfamilienhäuser/Doppelhaushälften am Theo-Kleppe-Weg und an der Westseite die 
Gartengrundstücke der Einfamilienhäuser/Doppelhaushälften der Hellenstraße an. 
Die barrierefreie Zugänglichkeit zur Fläche ist beidseitig von der Hellenstraße sowie vom Theo-
Kleppe-Weg aus gegeben. 

Im Neubaugebiet Tappenhof, mit einer von jungen Familien geprägten Einwohnerstruktur, besteht 
der Bedarf an geeigneten Spielflächen. 
Das Vorhaben entspricht den Handlungsempfehlungen des, vom Büro Hoff aufgestellten 
Spielflächenkonzept der Stadt Bottrop und findet in diesem bereits Berücksichtigung. 

Die vorliegende Planung sieht neben zwei, auf die Altersgruppen 1-6 Jahre und 6-14 Jahre 
abgestimmte Sandspielbereiche mit altersentsprechenden Spielelementen, eine angrenzende 
multifunktional nutzbare Rasenfläche vor. 
Bei der Auswahl der Spielelemente wurde die Förderung der Bewegungs- und 
Koordinationsfähigkeit sowie die Schulung der Motorik von Kindern dieser Altersgruppen 
berücksichtigt. 
Die Spielbereiche werden zu den Gartengrundstücken der Anwohner durch eine bepflanzte 
Geländemodellierung abgeschirmt. 
Angrenzend an den Verbindungsweg aus wassergebundener Wegedecke werden Pflasterflächen 
mit Sitzmöglichkeiten hergestellt. Die Spielbereiche der verschiedenen Altersgruppen werden 
ebenfalls durch einen Pflasterstreifen mit Sitzmöglichkeiten unterteilt. 
Diese Spielbereiche erhalten verschiedene, den Altersgruppen und Fähigkeiten der Nutzer 
entsprechende Spielelemente wie z.B. Wipptiere, Schaukelelemente, Kletter- und 
Rutschmöglichkeiten.  
Die Sandspielflächen sowie die multifunktional nutzbare Rasenspielfläche werden durch einen 
1,20 m hohen Stabgitterzaun eingefriedet. Die Zugänglichkeit der Spielflächen für Pflegefahrzeuge 
ist gegeben. 
Ergänzend zur freiwachsenden Bepflanzung mit Blühgehölzen entlang der Geländemodellierung 
sind verschiedene Bäume als Hochstämme vorgesehen. Die Eingangsbereiche zum „Spielplatz 
Tappenhof“ werden, als Weiterführung der Unterpflanzung der Baumstandorte, wegebegleitend 
von Blühwiesen gesäumt. 

Aufgrund der Neuanlage der Spielgeräte aus geeigneten Materialien ist in den ersten Jahren mit 
einem geringen Unterhaltungsaufwand für die Anlage zu rechnen. Die anfallenden 
Unterhaltungskosten werden im Rahmen der ordnungsgemäßen und notwendigen 
Unterhaltungsaufwendungen getragen. 

Die Verwaltung empfiehlt eine entsprechende Beschlussfassung. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tischler 
 
Anlage(n): 
1. 1zu200 


	Betreff
	Beschlussvorschlag
	Finanzielle Auswirkungen
	Problembeschreibung / Begründung



